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1 Planungsanlass / Allgemeines

Südlich des Stadtgebietes von Rahden, unmittelbar angrenzend an die Bundesstraße 239 be-
findet sich seit 2004 (Rechtskraft des B-Planes Nr. 67) das Gewerbegebiet Rahden-Süd. In
den vergangenen 17 Jahren bestand mehrfach das Erfordernis, den Ursprungsbebauungsplan
in Teilbereichen zu ändern. Darüber hinaus wurde das Plangebiet zweimal dem konkreten
Bedarf entsprechend in Richtung Norden und Osten erweitert. Die Grundstücke innerhalb des
Gewerbegebietes Rahden-Süd sowie in den übrigen Gewerbegebieten sind inzwischen voll-
ständig vergeben, so dass die Neuausweisung weiterer Gewerbeflächen innerhalb des Ge-
meindegebietes erforderlich ist. Denn die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in Rahden
ist ungebrochen.
Die Bereitstellung neuer Gewerbeflächen hängt stark von der Lage und Eignung der Grund-
stücke, aber auch von entsprechenden Flächenverfügbarkeiten ab. Die Stadt Rahden konnte
zwischenzeitlich weitere Grundstücke erwerben, die unmittelbar östlich an das bestehende
Gewerbegebiet Rahden-Süd angrenzen. Insgesamt stehen hier jetzt rund 6,6 ha für eine ge-
werbliche Entwicklung zur Verfügung. Es können direkte Verbindungen in das bestehende
Gewerbegebiet westlich und südlich hergestellt werden, so dass durch die neuen Gewerbe-
flächen eine Arrondierung erreicht wird.

Um die entsprechenden Flächen planungsrechtlich zu sichern und als Gewerbegrundstücke
vermarkten zu können ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. Der Geltungs-
bereich umfasst dabei auch Teilbereiche des rechtskräftigen B-Planes Nr. 67, um hier einen
direkten Anschluss zu den neuen Grundstücken zu erreichen. Damit wird eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung der Stadt Rahden gesichert.

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Rahden sind die Flächen als Flächen für die
Landwirtschaft dargestellt. Eine entsprechende Änderung wird im Parallelverfahren durchge-
führt.

2 Verfahren / Abwägung

Der Rat der Stadt Rahden hat in seiner Sitzung am __.__.____ die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 99 „Arrondierung GE Rahden-Süd“ beschlossen. Für den Bebauungsplan ist
ein zweistufiges Regelverfahren mit einer frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB sowie einer öffentlichen Auslegung und Behördenbe-
teiligung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB durchzuführen.

In einem ersten Verfahrensschritt wurde demgemäß im Zeitraum vom __.__.____ bis ein-
schließlich __.__.____ die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB durch-
geführt. Im gleichen Zeitraum fand die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentliche Belange statt.

Nach Auswertung der Ergebnisse aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung und Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes mit Begründung, Umweltbericht und allen
erforderlichen Fachbeiträgen sind die Unterlagen gemäß § 3 (2) BauGB für mindestens dreißig
Tage öffentlich auszulegen. Daher bestand im Zeitraum vom __.__.____ bis einschließlich
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__.__.____ für jedermann die Möglichkeit Anregungen zur Planung vorzutragen. Im gleichen
Zeitraum fand die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange statt.

3 Geltungsbereich / Bestand

Luftbild mit Geltungsbereich
(Luftbild 2020: Geobasis NRW, Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0)

Der etwa 6,6 ha große Geltungsbereich des Plangebietes befindet sich südlich der Stadt
Rahden, östlich an das bereits bestehende Gewerbegebiet Rahden-Süd angrenzend. Er um-
fasst mehrere Flurstücke/Flurstücksbereiche der Flur 2 in der Gemarkung Rahden. Bei dem
Plangebiet handelt es sich weitestgehend um unversiegelte, intensiv genutzte landwirtschaft-
liche Flächen (Acker, Grünland). Weitere unversiegelte Flächen zeigen sich in Form eines
Hausgartens, halbruderaler Gras- und Staudenfluren in den Straßenseitenräumen sowie einer
Ackerbrache im südlichen Randbereich. Versiegelte Flächen liegen in Form einer alten Hof-

Wohnen im
Außenbereich

Acker

Grünland

Hofstelle mit
altem Gehölzbestand

Gewerbegebiet
„Rahden-Süd“

Gewerbegebiet
„Rahden-Süd“
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stelle mit dazugehörigen Nebenanlagen sowie von Straßen vor. Im Bereich der Hofstelle sto-
cken viele teils alte bis sehr alte Gehölze (Brusthöhendurchmesser etwa 70 cm, eine Eiche
etwa 100 cm).
Die verkehrliche Erschließung erfolgt von den Gemeindestraßen „Seufzerallee“, „Fünfhausen“
und „Carl-Zeiss-Straße“ aus. Das Gelände weist Höhenunterschiede von bis zu 2 m auf.
Im Westen und Süden grenzen unmittelbar Gewerbegrundstücke an das neue Plangebiet an.
In nördliche und östliche Richtung befinden sich mehrere Einzelwohngrundstücke im Außen-
bereich.

4 Planungsrechtliche Ausgangssituation

4.1 Landes- und Regionalplanung

Landesentwicklungsplan

Ziel des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) von 2016 ist die Ent-
wicklung der räumlichen Struktur des Landes. Es ist eine nachhaltige Raumentwicklung um-
zusetzen, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologi-
schen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen
Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen des Landes beiträgt (s.
Pkt. 1 LEP NRW). Nach den Darstellungen des LEP NRW 2016 ist Rahden als Siedlungs-
raum/Grundzentrum festgelegt. Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden hat sich innerhalb
des Siedlungsraumes bedarfsgerecht, nachhaltig und umweltverträglich zu vollziehen (s. Pkt.
2 LEP NRW). Das Plangebiet liegt inmitten der historisch gewachsenen Kulturlandschaft „Min-
den-Lübbecker Land“. Die Vielfalt der Kulturlandschaften und des raumbedeutsamen kulturel-
len Erbes ist im besiedelten und unbesiedelten Raum zu erhalten und im Zusammenhang mit
anderen räumlichen Nutzungen und raumbedeutsamen Maßnahmen zu gestalten (s. Pkt. 2
LEP NRW). Ein weiteres Ziel des LEP NRW 2016 ist die flächensparende und bedarfsgerechte
Siedlungsentwicklung. Sie ist an der Bevölkerungsentwicklung, der Entwicklung der Wirt-
schaft, der vorhandenen Infrastrukturen sowie den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen
Entwicklungspotenzialen auszurichten (s. Pkt. 6.1-1 LEP NRW). Gemäß LEP NRW 2016 soll
der Freiraum erhalten und seine Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Ausgleichsfunktionen gesi-
chert und entwickelt werden. Der Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Freiraums
ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen (s. Pkt. 7.1-1
LEP NRW).

Regionalplan

Für das Kreisgebiet Minden-Lübbecke gilt der räumliche Teilabschnitt des Regionalplans „Ge-
bietsentwicklungsplan (GEP) für den Regierungsbezirk Detmold - TA Oberbereich Bielefeld“
2004. Gemäß Regionalplan hat sich die Siedlungsentwicklung der Gemeinden zur Verwirkli-
chung der landesplanerisch angestrebten Schwerpunktbildung auf den Flächen zu vollziehen,
die als Siedlungsbereiche dargestellt sind (s. Pkt. B.I. 1. Ziel 2 GEP 2004). Im Rahmen einer
geordneten Siedlungsstrukturellen Entwicklung sind die Reserveflächenüberhänge der Flä-
chennutzungspläne abzubauen. Vorrangig sollten solche Flächen zurückgeplant werden, die
sich aufgrund ihrer ökologischen Wertigkeit am ehesten dazu eignen, dem Freiraum wieder
zugeordnet zu werden (s. Pkt. B.I. 1. Ziel 4 GEP 2004). Für die weitere Siedlungsentwicklung
sind von der Bauleitplanung vorrangig innerhalb der Ortslagen gelegene Bauflächenreserven
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zu mobilisieren und flächensparende Bebauungskonzeptionen zu entwickeln. Bei peripheren
Siedlungsflächenerweiterungen ist erst zu prüfen, ob nicht durch Streu- und Splittersiedlung
vorbelastete Bereiche an vorhandene Siedlungsbereiche angegliedert und somit eine sinn-
volle siedlungsstrukturelle Arrondierung herbeigeführt werden kann (s. Pkt. B.I. 1. Ziel 6 GEP
2004). Ein Grundsatz des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 2016
ist die Wiedernutzung von Brachflächen. Durch ein Flächenrecycling sollen hierbei Brachflä-
chen neuen Nutzungen zugeführt werden (s. Pkt. 6.1-8 Grundsatz LEP NRW 2016).

Gemäß zeichnerischer Darstellung des Regionalplans 2004 liegt das Plangebiet am Rande
eines Bereiches für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) der Stadt Rahden. Die ge-
werblich/industrielle Entwicklung soll in den GIB-Bereichen erfolgen, insbesondere bei emittie-
renden Gewerbe- und Industriebetrieben sowie ihnen zuzuordnenden Anlagen. Tertiäre Nut-
zungen sollen nur in untergeordnetem Maß in den GIB verwirklicht werden. Dies trifft insbe-
sondere auch auf die Ansiedlung oder wesentliche Erweiterung von Betrieben im Sinne des §
11 (3) BauNVO zu. Wohnsiedlungsansätze oder andere, die gewerblich/industrielle Entwick-
lung behindernde Nutzungen innerhalb oder in Randlage von GIB sollen nicht entwickelt wer-
den. Neue, sich gegenseitig störende gewerblich/industrielle Mischnutzungen innerhalb des
GIB sind zu verhindern, verträgliche und/oder sich ergänzende Nutzungen sind anzustreben
(s. Pkt. B.I. 5. Ziel 1 GEP 2004). Das Plangebiet wird überlagert von einem Freiraumbereich
mit der Funktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“. Diese Freiraum-
bereiche sind grundsätzlich vor Beeinträchtigungen ihrer Funktionen zu schützen (s. Pkt. B.II.
1.1 Ziel 5 GEP 2004).

Ausschnitt aus dem Regionalplan Kreis Minden-Lübbecke 2004
[© Kreis Minden-Lübbecke (2021)]

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold wird derzeit als einheitlicher Regionalplan
für den Planungsraum Ostwestfalen-Lippe (OWL) neu aufgestellt. Im Entwurf 2020 ist das ge-
samte Plangebiet als Siedlungsraum, hier: Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen
(GIB) dargestellt.



Stadt Rahden, Bebauungsplan Nr. 99 „Arrondierung GE Rahden-Süd“ 7 / 18

H:\RAHDEN\221406\TEXTE\BP\B-Plan Nr. 99\bgr211130_bp-99.docx

Ausschnitt aus dem Regionalplan Kreis Minden-Lübbecke Entwurf-2020
[© Kreis Minden-Lübbecke (2021)]

Fazit

Ziel der Aufstellung des B-Planes Nr. 99 ist die Arrondierung des Gewerbestandortes Rahden-
Süd. Um der anhaltend hohen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in Rahden Gerecht zu
werden, ist die Neuausweisung und planungsrechtliche Sicherung weiterer Gewerbeflächen
erforderlich. Mit der Bauflächenausweisung auf den im Eigentum der Stadt Rahden befindli-
chen Flächen wird die gewerbliche Entwicklung in Rahden bedarfsgerecht fortgeführt. Gemäß
Regionalplan 2004 befindet sich das Plangebiet am Rande eines Freiraumbereiches mit der
Funktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“. Da der Bereich bereits
durch vorhandene und angrenzende Nutzungen (Gewerbe, Wohnen im Außenbereich, Stra-
ßen, Bahnlinie) stark beeinflusst ist, wird durch die vorliegende Planung nicht von erheblichen
Beeinträchtigungen für die Freiraumfunktion ausgegangen. Zudem sind die Flächen des Plan-
gebietes im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans vollständig als Siedlungsraum,
hier: Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) dargestellt (Entwurf 2020). Da-
mit wird das zukünftige Ziel unterstützt, dass die gewerblich/industrielle Entwicklung grund-
sätzlich innerhalb eines GIB erfolgen soll. Das Freiraumziel ist hier nicht mehr enthalten.

4.2 Flächennutzungsplan (F-Plan)

Gemäß § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Rahden sind die Flächen des Geltungsberei-
ches als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Entwicklung eines Gewerbegebietes zu schaffen, ist die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes für den B-Plan-Geltungsbereich erforderlich. Im Rahmen der 87. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes wird dementsprechend die Darstellung von „Flächen für die
Landwirtschaft“ in „Gewerbliche Baufläche“ geändert. Die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes entsprechen den geänderten Darstellungen. Damit wird dem Entwicklungsgebot gemäß §
8 (2) BauGB Rechnung getragen.
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4.3 Bebauungsplan (B-Plan)

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan besteht für den überwiegenden Teil des Plangebietes der-
zeit nicht. Zum Anschluss an das Gewerbegebiet Rahden Süd werden Teilbereiche des B-
Planes Nr. 67 sowie der 4. Änderung u. Erweiterung überplant. Im B-Plan Nr. 67 sowie seinen
Änderungen/Erweiterungen sind Gewerbe- und Industriegebiete, Verkehrsflächen, Flächen für
die Wasserwirtschaft und Grünflächen festgesetzt. Mit Inkrafttreten des B-Planes Nr. 99 treten
die für die überplanten Bereiche geltenden Festsetzungen außer Kraft.

Rechtskräftiger B-Plan Nr. 67 mit Änderungen/Erweiterung +
Geltungsbereich B-Plan Nr. 99 (Collage: IPW)

4.4 Einzelhandelskonzept für die Stadt Rahden

Von der CIMA Beratung + Management GmbH, Lübeck wurde 2016 das Einzelhandelskonzept
für die Stadt Rahden fortgeschrieben. Gemäß § 1 (6) Nr. 11 BauGB ist das „Einzelhandels-
konzept für die Stadt Rahden“ bei der Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen zu berücksich-
tigen. Das Einzelhandelskonzept der Stadt Rahden wurde auf Basis der aktuellen rechtlichen
und landesplanerischen Rahmenbedingungen erarbeitet. Um eine nachhaltige Einzelhandels-
entwicklung in der Stadt Rahden mittel- bis langfristig zu gewährleisten, sollten Planvorhaben
anhand des Einzelhandelskonzeptes bewertet und beurteilt werden.
Das Plangebiet liegt südlich der Stadt Rahden und damit weit außerhalb der Innenstadt und
des im Einzelhandelskonzept abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches von Rahden. Zur
Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes wird u. a. empfohlen: „In GE- und GI-Gebieten sollte
zukünftig die Neuansiedlung von Einzelhandel ausgeschlossen werden. Ausnahmen bilden
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hier Handwerksbetriebe mit Verkauf an letzte Verbraucher; Bestandsschutz genießen vorhan-
dene Betriebe, bei denen angemessene Erweiterungen und Erneuerungen zulässig sein soll-
ten.“

Fazit

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 99 werden für den Geltungsbereich Gewerbe-
gebiete festgesetzt. Einzelhandelsnutzungen werden grundsätzlich ausgeschlossen. Aus-
nahmsweise sind in untergeordneter Form Sortimente aus eigener Herstellung zulässig. Damit
wird den Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes entsprochen und das Gewerbegebiet insbe-
sondere für produzierendes Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen vorgehalten.

5 Planungserfordernis / Standortbegründung

Die in Rahden zur Verfügung stehenden gewerblichen Bauflächen wurden gänzlich vergeben
und unterliegen bereits fast vollständig einer entsprechenden Nutzung. Da aber die Nachfrage
nach Gewerbegrundstücken in Rahden ungebrochen besteht, ist es aus Sicht der Stadt
Rahden für die städtebauliche Entwicklung unumgänglich neue Gewerbeflächen auszuwei-
sen. Ziel der Stadt Rahden ist dabei, die Qualität der vorhandenen Standortfaktoren für die im
Gemeindegebiet verwurzelten Gewerbebetriebe zu steigern, zukunftsorientierte Rahmenbe-
dingungen zu schaffen und Anreize für investitionswillige Unternehmen zu bieten. Die Auswei-
sung neuer Gewerbeflächen hängt zum einen von den Standorteigenschaften ab. Hier gilt es,
Flächen mit möglichst geringem Konfliktpotenzial gegenüber bestehenden Nutzungen zu wäh-
len. Hierdurch können bereits im Vorfeld mögliche Beeinträchtigungen auf das Umfeld mini-
miert werden. Zum anderen sind ebenso die Flächenverfügbarkeiten entscheidend. Die Stadt
Rahden konnte inzwischen weitere Flächen in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Gewer-
begebiet Rahden-Süd erwerben. Aufgrund der Vorprägung sind die Flächen grundsätzlich für
eine Neuausweisung von Gewerbeflächen geeignet. Das Umfeld ist entsprechend geprägt und
eine Anbindung an das übergeordnete Straßennetz gegeben. Damit sind die vorgenannten
Kriterien grundsätzlich erfüllt. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für zukünftige ge-
werbliche Entwicklungen zu schaffen, besteht für die Stadt die Veranlassung, einen Bebau-
ungsplan aufzustellen. Von besonderem öffentlichen Interesse ist - neben den Gewerbesteu-
ereinnahmen - vor allem die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze.

6 Begründung der Festsetzungen des Bebauungsplanes

6.1 Art der baulichen Nutzung

Südlich des Stadtgebietes von Rahden stehen Flächen zur Verfügung, die zukunftsfähig ent-
wickelt werden sollen. Die Flächen grenzen unmittelbar an das bestehenden und bereits voll-
ständig ausgenutzte Gewerbegebiet Rahden-Süd an. Ziel ist die Entwicklung eines Gewerbe-
gebietes, um zum eine größeren Unternehmen mit hohem Flächenbedarf aber auch kleineren
z. B. Handwerksbetrieben entsprechende Grundstücke für eine Ansiedlung in Rahden zu Ver-
fügung stellen zu können. Für das Plangebiet werden daher Gewerbegebiete (GE) gemäß §
8 BauNVO festgesetzt. Damit kann der anhaltend hohen Nachfrage nach neuen Gewerbe-
grundstücken in Rahden nachgekommen werden. Um das städtebauliche Ziel - Bereitstellung
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von Flächen insbesondere für produzierendes Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen - zu
erreichen, sind in den Gewerbegebieten ausschließlich Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäu-
ser, Lagerplätze, öffentliche Betriebe sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude zu-
lässig. Einzelhandelsnutzungen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie in di-
rektem funktionalen und baulichen Zusammenhang mit Handwerksbetrieben stehen bzw. es
sich um Produktionsverbindungshandel handelt. Die Geschossfläche der Einzelhandelsnut-
zung darf dabei nur max. 40 % der der Geschossfläche des Bauvorhabens einnehmen.
Dadurch soll der Einzelhandel in der Innenstadt bzw. im zentralen Versorgungsbereich der
Stadt Rahden gestärkt bzw. einer Schwächung des zentralörtlichen Bereiches durch Abwan-
derung oder Schließung von Geschäften entgegengewirkt werden. Die Einschränkung ent-
spricht den Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Rahden. Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind nicht zu-
lässig. Dieser Ausschluss trägt zu einer Vermeidung emissionsbedingter Restriktionen und
damit Nutzungseinschränkungen des Gewerbegebietes durch Wohnnutzungen innerhalb des
Gewerbegebietes bei. Durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten beabsichtigt die Stadt
Rahden eine Verdrängung der klassischen Handwerks- bzw. Produktionsbetriebe zu vermei-
den. Die erhöhte Bodenrendite, die von Vergnügungsstätten - insbesondere von Spielhallen,
Entertainmentcentern und dergleichen - erzielt werden, können dazu führen, dass diejenigen
Betriebe verdrängt werden und im Zweifelsfall in Nachbarkommunen ausweichen müssen, für
die die Gewerbegebietsausweisung ursprünglich vorgesehen war. Das Preisgefüge für Grund-
stücke gerät aus dem Gleichgewicht, bodenrechtliche Spannungen sind die Folge und die für
die wirtschaftliche Entfaltung wichtigen Gewerbeflächen stehen für die Weiterentwicklung des
arbeitsplatzintensiven Gewerbes nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Dieser Aspekt ist vor
allem vor dem Hintergrund der äußerst begrenzten Flächenreserven in den ausgewiesenen
Gewerbegebieten von Rahden von besonderer Bedeutung.

Gliederung des Gewerbegebietes gemäß § 1 (4) Nr. 2 BauGB

Für die Aufstellung des B-Planes Nr. 99 wurde eine schalltechnische Beurteilung durchgeführt
(IPW, s. Anlage). Es wurde die Verträglichkeit der Lärmemissionen der Gewerbeflächen mit
der umliegenden vorhandenen Wohnbebauung geprüft. Die durchgeführte Geräuschkontin-
gentierung nach DIN 45691 hat als Ergebnis, dass die Ausweisung des Plangebietes als Ge-
werbegebiet (GE) aus schalltechnischer Sicht möglich ist. Durch Festsetzung von Emissions-
kontingenten im Bebauungsplan wird die gewerbliche Nutzung des Plangebietes ermöglicht,
ohne den Schutzanspruch der umliegenden Anwohner zu verletzen. Es ist hier nicht von
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche aus dem Plangebiet auszugehen. Die Er-
haltung gesunder Wohnverhältnisse und der Schutz der Bevölkerung vor Lärmimmissionen
sind ausreichend gewährleistet. Aufgrund der berechneten und im Bebauungsplan festgesetz-
ten Emissionskontingente bestehen keine schalltechnischen Bedenken gegen die Ausweisung
von Gewerbeflächen innerhalb des Plangebietes.

6.2 Maß der baulichen Nutzung

Bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung werden gemäß § 16 BauNVO Festsetzungen zur
Grundflächenzahl (GRZ) und zur maximal zulässigen Gebäudehöhe (GH) getroffen.
Für die Gewerbegebiete (GE) wird eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Damit können die jeweiligen
Grundstücke in den Gewerbegebieten zu 80 % versiegelt werden. Die GRZ entspricht dem


















